
Allgemeine Einkaufsbedingungen  
der Eugen Rehm Esslinger Fleischwaren GmbH & Co. KG, 
Waldstr. 42, 73773 Aichwald 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die 
Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niederzulegen. 
(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Mit erstmaliger Lieferung zu unseren 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen erkennt der Lieferant die ausschließ-
liche Geltung unserer Allgemeinen Einkaufsbedingungen auch für die 
zukünftigen Bestellungen an. 
(4) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern 
gemäß § 310 Abs. 1 BGB. 
 
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung unverzüglich anzu-
nehmen und zu bestätigen. 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen 
Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugäng-
lich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund 
unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind 
sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim 
zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von § 9 Abs. (4). 
 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels 
abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei 
Haus“, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung be-
darf besonderer Vereinbarung. 
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten, soweit in der 
Bestellung individuell nichts anderes vereinbart ist. 
(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend 
den Vorgaben in unserer Bestellung – die dort ausgewiesene Bestell-
nummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ent-
stehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nach-
weist, dass er diese nicht zu vertreten hat. 
(4) Wir bezahlen, sofern individuell nichts anderes schriftlich vereinbart ist, 
den Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab Lieferung und 
Rechnungserhalt, 
(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetz-
lichem Umfang zu. 
 
§ 4 Lieferzeit 
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu 
setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen 
sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 
(3) Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. 
Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung und Rücktritt zu 
verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem Lieferanten das 
Recht zu, uns  nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. 
 
§ 5 Gefahrenübergang – Dokumente 
(1) Die Lieferung hat, sofern individuell nichts anderes schriftlich vereinbart 
ist, frei Haus zu erfolgen. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Liefer-
scheinen exakt unsere Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so 
sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht 
von uns zu vertreten. 
 
§ 6 Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 
(1) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf 
etwaige Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist 
rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet 
ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim 
Lieferanten eingeht. 
(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem 
Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangel-
beseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht 
auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der 
Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
(3) Sofern wir eine Rückrufaktion bzgl. dem (verarbeiteten) Liefergegen-
stand durchführen, ist der Lieferant insbesondere verpflichtet, auch die 
hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. 
(4) Im Falle von Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten erstreckt 
sich die Haftung des Lieferanten insbesondere auch für Transport-, Wege- 
und Arbeitskosten. 
(5) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung 
selbst vorzunehmen, wenn der Lieferant in Verzug ist. 

(6) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenüber-
gang, soweit nicht die zwingenden Bestimmungen der §§ 478, 479 BGB 
eingreifen. 
 
§ 7 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 
(1) Soweit der Lieferant für einen Personen- oder Sachschaden durch 
Produkte verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 
Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als 
die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist 
und er im Außenverhältnis selbst haftet. 
(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) ist 
der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 
670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion 
ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden 
Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten - soweit möglich und 
zumutbar - unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 
(3) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung 
inklusive einer erweiterten Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer 
Deckungssumme von mindestens 10 Mio. EUR pro Personen-
schaden/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten; stehen uns 
weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 
(4) Der Lieferant hat spätestens bei Rechnungsstellung den 
Versicherungsschutz schriftlich nachzuweisen. 
 
§ 8 Schutzrechte 
(1) Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner 
Lieferung keine Rechte Dritter weltweit, insbesondere innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, Europäischen Union und den USA, verletzt 
werden. 
(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so 
ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von 
diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten 
- ohne Zustimmung des Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu 
treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. 
(3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwend-
ungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme 
durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 
(4) Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre, beginnend mit dem Gefahren-
übergang. 
 
§ 9 Eigentumsvorbehalt – Beistellung  – Geheimhaltung 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran 
das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten 
werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache 
(Einkaufspreis zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbe-
haltssache (Einkaufspreis zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer) zu den 
anderen vermischten  Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Allein-
eigentum oder das Miteigentum für uns. 
(3) Soweit die uns gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden 
Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten 
Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigen, sind wir auf Verlangen 
der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl 
verpflichtet. 
(4) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeich-
nungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt 
geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen 
Zustimmung offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt 
auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das 
in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt 
geworden ist. 
 
§ 10 Anwendbares Recht - Gerichtsstand – Erfüllungsort - 
Salvatorische Klausel 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen 
des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
(2) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis nach unserer Wahl 
Esslingen am Neckar oder Stuttgart. Dies gilt auch für den Fall, dass der 
Lieferant keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik 
Deutschland hat. 
(3) Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz, sofern bei der Bestellung 
individuell ausdrücklich nichts anderes vereinbart wird. 
(4) Falls einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden 
sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht 
berührt. Sowohl wir als auch der Lieferant sind verpflichtet, die ganz oder 
teilweise unwirksame Regelung durch eine gültige Regelung zu ersetzen, 
die den angestrebten Zielen möglichst nahe kommt. 



Allgemeine Verkaufsbedingungen 
der Eugen Rehm Esslinger Fleischwaren GmbH & Co. KG, 
Waldstr. 42, 73773 Aichwald 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbe-
dingungen abweichender Bedingungen die Bestellung des Kunden vorbe-
haltlos annehmen. 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Aus-
führung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niederzulegen. 
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünf-
tigen Geschäftsbeziehungen. Mit erstmaligem Kauf zu unseren Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen erkennt der Kunde die ausschließliche Geltung unserer 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen auch für die zukünftigen Bestellungen an. 
(4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß 
§ 310 Abs. 1 BGB. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen und mündliche Abreden 
bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Vertreter 
sind nur zur Vermittlung berechtigt. Technische Änderungen sowie 
Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des 
Zumutbaren vorbehalten. 
(2) Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte 
Ware erwerben zu wollen. 
(3) Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot 
innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme 
kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden 
erklärt werden. 
(4) Bei Bestellung der Ware auf elektronischen Weg bedarf es nicht der 
Bestätigung des Zugangs der Bestellung. 
(5) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und 
rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den 
Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei 
Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. 
Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich 
informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
 
§ 3 Kennzeichnung - Gegenprobe 
(1) Der Kunde hat darauf zu achten, dass abgepackte Ware, die von uns ohne 
Auszeichnung geliefert wird, entsprechend den jeweils geltenden 
lebensmittelrechtlichen Vorschriften gekennzeichnet wird. 
(2) Im Falle einer lebensmittelrechtlichen Beanstandung der von uns gelie-
ferten Ware durch eine staatliche Stelle ist der Kunde verpflichtet, uns sofort 
zu verständigen und sicherzustellen, dass bei einer Warenentnahme eine 
zweite Probe aus derselben Partie entnommen, amtlich versiegelt und für uns 
als Gegenmuster sichergestellt wird. 
 
§ 4 Preise - Zahlungsbedingungen 
(1) Der angebotene Kaufpreis ist netto und gilt zuzüglich der jeweils geltenden 
Umsatzsteuer. Der angebotene Kaufpreis ist bindend und versteht sich - 
soweit ausdrücklich nicht anders vereinbart - „frei Haus“ innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. Die durch Expressgutversendungen entstehen-
den Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 
(2) Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware sowie nach Rechnungs-
stellung innerhalb von 10 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser 
Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Kunde hat während des Ver-
zuges die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu 
verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzu-
weisen und geltend zu machen. 
(3) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, werden unsere sämtlichen übrigen, 
ihm gegebenenfalls auch gestundeten, Forderungen, unbeschadet even-
tueller Wechselhereinnahmen, fällig. 
(4) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde 
kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn ein Gegenanspruch auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht. 
(5) Bei Erstaufträgen kann Lieferung gegen Nachweis bzw. Vorauskasse 
erfolgen. Wechsel werden lediglich nach vorheriger Vereinbarung und nur 
erfüllungshalber angenommen. Diskont-, Bank- und Stempelspesen trägt der 
Kunde. 
(6) Unsere Vertreter benötigen zur Entgegennahme von Zahlungen eine 
Inkassovollmacht. 
 
§ 5 Lieferung - Versand - Gefahrübergang 
(1) Teillieferungen sind im zumutbaren Umfang vorbehalten. Lieferfristen sind 
unverbindlich. Verbindliche Termine bedürfen unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung. 
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der 
Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt bzw. 
Gesellschaft auf den Kunden über. 
(3) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme 
ist. 
§ 6 Gewährleistung - Mängeluntersuchung - Mängelhaftung 
(1) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt zu unter-
suchen. 
(2) Offensichtliche Mängel sind uns unverzüglich, spätestens innerhalb einer 
Frist von 5 Arbeitstagen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; 
andernfalls gilt die Ware als genehmigt und die Geltendmachung des 

Gewährleistungsanspruches wegen offensichtlicher Mängel ausgeschlossen. 
Zur Fristwahrung kommt es auf den Zeitpunkt des Eingang bei uns an.  
(3) Versteckte Mängel sind uns unverzüglich, spätestens innerhalb einer Frist 
von fünf Arbeitstagen gerechnet ab deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen. 
Zur Fristwahrung kommt es auf den Zeitpunkt des Eingang bei uns an. 
(4) Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. HGB. 
(5) Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraus-
setzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Fest-
stellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
(6) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschrei-
bung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen 
oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Be-
schaffenheitsangabe der Ware dar. 
(7) Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
(8) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertrags-
widrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden 
jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
(9) Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere wegen Mangel-
folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit 
unsererseits Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten vorliegt sowie in Falle der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom 
Vertrag bleibt unberührt. 
(10) Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr. 
 
§ 7 Haftungsbeschränkung - Verjährung 
(1) Soweit vorstehend oder individualvertraglich nichts anderes bestimmt, 
besteht keine Haftung bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher 
Vertragspflichten entweder von uns oder durch unsere Vertreter oder durch 
unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. 
(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche 
des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen 
nicht für bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei 
Verlust des Lebens des Kunden. 
(3) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren 
nach einem Jahr ab Übergabe der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist 
vorwerfbar ist. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt - Abtretung - Pflichtverletzung - Rücktrittsrecht 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im 
Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung 
der Ware unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Sitzwechsel hat uns der 
Kunde unverzüglich anzuzeigen. 
(4) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bis zur vollständigen Bezahlung 
unserer Forderungen getrennt von anderen Waren so aufzubewahren, dass 
jederzeit die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware feststellbar ist. Wir 
sind insoweit zur Überprüfung berechtigt. 
(5) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer der vorstehenden 
Pflichten vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen. 
(6) Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch Weiterveräußerung gegen einen 
Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der 
Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die 
Abtretung offen zu legen und die Forderung selbst einzuziehen, sobald der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt 
und in Zahlungsverzug gerät. Vorbehaltsware betreffende, eingehende 
Zahlungen hat der Kunde im Falle seines Zahlungsverzuges gesondert zu 
verwahren und unverzüglich an uns weiterzuleiten. 
(7) Sollte der Kunde seine Zahlungen einstellen, ist er verpflichtet, uns 
unverzüglich eine Aufstellung über die noch vorhandenen, in unserem 
Eigentum stehenden Waren und eine Aufstellung über die Forderungen an 
die Drittschuldner, die an uns abgetreten wurden, nebst Rechnungsab-
schriften zu übermitteln. 
(8) Bearbeitung und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im 
Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht 
gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das 
Miteigentum im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den 
sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird. 
 
§ 9 Anwendbares Recht - Gerichtsstand – Erfüllungsort - Salvatorische 
Klausel 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen 
des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
(2) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis nach unserer Wahl Esslingen am 
Neckar oder Stuttgart. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat. 
(3) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort. 
(4) Falls einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden sollten, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Sowohl wir als auch der 
Kunde sind verpflichtet, die ganz oder teilweise unwirksame Regelung durch 
eine gültige Regelung zu ersetzen, die den angestrebten Zielen möglichst 
nahe kommt. 


